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          8. MAI 2020 

 

ABSCHLUSSKLAUSUR „HANDELS- UND GESELLSCHAFTSRECHT“ 

 

Allgemeine Bearbeitungshinweise für die Klausur im Sommersemester 2020:  

Die Klausur wird am Heimarbeitsplatz per Tastatur am Computer geschrieben. Am Ende der Bearbeitungszeit 

speichern Sie bitte die Datei als Microsoft-Word Datei oder als PDF. Idealerweise übermitteln Sie uns beide 

Dateiformate.  

 

Verwenden Sie als Dateinamen bitte:   „Klausur DRS II SS 2020 [Ihr NAME].pdf  und   ~   .doc 

In die Kopfzeile auf allen Seiten fügen Sie bitte Ihren Namen ein, in der Fußzeile numerieren Sie die Blätter.   

 

Sollten Sie in Hinblick auf den Sachverhalt Verständnisfragen haben, erreichen Sie uns während der Klausur-

Bearbeitungszeit telefonisch unter: 

Telefon: +49 (176) 552 77 663 (Herr Fritze) oder Telefon: +49 (30) 22 321 449 (Frau Beier) 

 

Die Rücksendung der vollständigen Klausurlösung muß bis 19:30 Uhr (Ausschlußfrist) an folgende 3 Email-

Adressen erfolgen:  

1.) e-letterbox@gmx.de   

2.) fzberlin@web.de    

3.) annelin.starke@hu-berlin.de   

 

Mit der Rücksendung ihrer Klausurlösung per Email versichern Sie konkludent, daß Sie  

 

1.) sich gesundheitlich in der Lage fühlen, die Prüfung abzulegen, 

2.) die Klausur selbst allein und ohne fremde Hilfe geschrieben haben und  

3.) keine anderen als die erlaubten Hilfsmittel verwendet haben. Hinsichtlich der Verwendung des 

Computers besteht die Erlaubnis nur insoweit als er als Schreibwerkzeug benutzt wird, nicht aber als 

Hilfsmittel für die inhaltliche Bearbeitung (abrufen gespeicherter Inhalte, Verwendung von 

Übersetzungshilfen oder des Internet usw.). Bildschirm und Eingabegerät (Tastatur) ersetzen also nur 

Papier und Stift. 

 

Wir wünschen Ihnen für die Bearbeitung der Klausur viel Erfolg! Seien Sie ehrlich! 

mailto:grey1174@gmx.de
mailto:fzberlin@web.de
mailto:annelin.starke@hu-berlin.de
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Teil I. (empfohlene Bearbeitungszeit: 30 Minuten, Bewertung: 50 % der Gesamtnote)  
 

Bearbeitungshinweis MC-Fragen: Geben Sie die nachfolgenden Antwortmöglichkeiten bitte nur als „richtige 

Lösung“ an, wenn die Aussage uneingeschränkt richtig ist. Dies kann auf bis zu zwei Antworten zutreffen!  

 

1. Aufgabe: 

Welche Ansprüche hat eine GmbH gegen den Gesellschafter bei Schäden durch eine mangelhafte 
Sacheinlage zur Zeit der Anmeldung zur Eintragung im Handelsregister? 
 
A:  § 9 Abs. 1 GmbHG 
 
B:  § 19 Abs. 1 GmbHG 
 
C:  § 9a Abs. 2 GmbHG 
 
D:  § 19a Abs. 2 GmbHG 
 
 

2. Aufgabe 

Lebensmittelhändler L bestellt Mitte Mai beim Großhändler G 15 durchsichtige Beutel mit jeweils 2 
kg Äpfel. Bei Ablieferung haben die Äpfel viele braune schlechte Stellen. Student S, der an diesem Tag 
als kurzfristige Aushilfe bei L angefangen hat, nimmt die Lieferung entgegen. Er bemerkt die braunen 
Stellen an den Äpfeln und informiert G telefonisch über das Problem. G weist die Rüge zurück, weil er 
S nicht kennt. S tut nichts weiter. Am nächsten Tag bemerkt L die braunen Stellen an den Äpfeln und 
beschwert sich per E-Mail bei G, beschreibt den Mangel und fordert unter Fristsetzung neue Äpfel. 
Kann L von G Nachlieferung verlangen? 
 
A:   L kann von G keine Nachlieferung verlangen. Die Äpfel sind nicht mangelhaft, weil braune 

Stellen an Äpfeln im Mai unvermeidbar sind. Es sind für diese Jahreszeit Waren mittlerer Art und 
Güte gemäß § 243 Abs. 1 BGB, § 360 HGB. 

 
B:   L kann von G keine Nachlieferung verlangen. Die braunen Stellen an den Äpfeln hätte L sofort 

bei Ablieferung rügen müssen. S konnte keine wirksame Rüge für L aussprechen, weil er kein 
Vertreter mit Vertretungsmacht war und G die Rüge deswegen sofort zurückgewiesen hat (§§ 
180, 177 BGB). 

 
C:   L kann von G die Nachlieferung von Äpfeln verlangen, weil die unverzügliche Rüge des S dem L 

zuzurechnen ist und bei Ablieferung erfolgt ist. 
 
D:   L kann von G Nachlieferung verlangen, weil er selbst den Mangel rechtzeitig gegenüber G gerügt 

hat. L darf sich einen Tag Zeit nehmen, um die Ware zu prüfen 
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3. Aufgabe 

Beim Vermögensaufbau ist es entscheidend, die Einnahmen möglichst zu steigern und die Ausgaben 
weitgehend zu senken. Wie wirkt das Unternehmenssteuerrecht betriebswirtschaftlich und indirekt 
dadurch auch beim Vermögensaufbau? 
 
A:  Es verringert die Einnahmen und auch die Ausgaben. 
 
B:  Es erhöht die Einnahmen und auch die Ausgaben. 
 
C:  Es verringert die Einnahmen und erhöht die Ausgaben. 
 
D: Es erhöht die Einnahmen und verringert die Ausgaben. 
 

 

4. Aufgabe 

Welche der folgenden Aussagen trifft zu?  
 
Die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt); UG: 
 
A:  hat ein Einlagekapital von mindestens 1€ 
 
B:  hat ein Einlagekapital in Höhe von 25.000€ 
 
C:  benötigt mindestens 2 Gesellschafter 
 
D:  muss mindestens 25% vom Jahresüberschuss in eine Rücklage einstellen 
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Teil II. (empfohlene Bearbeitungszeit: 120 Minuten, Bewertung: 50 % der Gesamtnote) 
 
Bearbeitungshinweis:  Bitte lesen sie sich die Fragen aufmerksam durch und beantworten Sie diese mit einer 

Darstellung der Rechtslage in ganzen Sätzen. Erwartet wird eine Bearbeitung im Umfang von insgesamt ca. 3 - 5 

Seiten Text in normaler Schriftgröße mit Korrekturrand.  

 

FALL  „Archies Craft Brewery“ 

  

TEIL 1 

Archie (A) betreibt eine im Handelsregister eingetragene Brauerei. Da "craft beer" im Trend liegt, 

möchte er sich einen neuen Lieferwagen anschaffen. Er entscheidet sich für das Modell "Go-Car 

2.05" des Lieferwagen-Herstellers eLASTO. Der Preis dieses Lieferwagens beträgt 63.000 EUR.  

 

Um den Wagen zu bestellen, ruft er bei der Transfair-GmbH (T-GmbH) an, die auf Handel  

und Reparatur von Lieferwagen des Herstellers eLASTO spezialisiert ist. In dem Telefonat schließt  

A mit dem bei der T-GmbH beschäftigten Kfz-Werkstattmeister Xanter (X) nach intensiven 

Verhandlungen über den Kaufpreis einen Kaufvertrag über den Lieferwagen „Go-Car 2.05“ zum Preis 

von 52.000 EUR.  

 

Hocherfreut über günstigen Preis sendet A noch am gleichen Tag der T-GmbH ein 

Bestätigungsschreiben in dem es heißt:  

 

"Hiermit bestätigen wir den Kauf eines eLASTO-Lieferwagens Modell "Go-Car 2.05" zum 

Preis von 52.000 EUR, wie heute mit Herrn Xanter besprochen." 

 

Das Schreiben bleibt unwidersprochen. 

 

 FRAGE 1 

Kann Archie von der T-GmbH die Lieferung des eLASTO-Lieferwagens Modell "Go-Car 2.05"  zum 

Preis von 52.000 EUR verlangen, wenn Xanter bei der T-GmbH ausschließlich für die Leitung der 

Reparaturwerkstatt zuständig war und seinen Geschäftsbereich überschritten hat? 
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TEIL 2 

Da das Brauereigeschäft weiter stark wächst, beschließt Archie, einem seiner zwei Abteilungsleiter - 

Schulz (S) oder Meier (M) - Prokura zu erteilen. Nach sorgfältiger Überlegung erteilt er Schulz in 

einem persönlichen Gespräch die Prokura. Außerdem bittet er seine Sekretärin, die Anmeldung von 

Schulz als Prokurist im Handelsregister vorzubereiten. Da die Sekretärin wegen Covid-19 im Home-

Office arbeitet und nebenbei ihre Kinder betreuen muß, ist sie etwas unkonzentriert. Beim Ausfüllen 

der Anmeldeunterlagen trägt sie fehlerhaft  Meier als Prokurist ein.  A, der als Firmeninhaber  

die Anmeldeunterlagen unterzeichnen muß, bemerkt den Fehler nicht. Schon seit Jahren 

unterschreibt er alles "blind", was seine eigentlich stets gewissenhaft arbeitende Sekretärin ihm 

vorlegt. So kommt es, daß Meier als Prokurist im Handelsregister eingetragen wird und eine 

entsprechende Bekanntmachung in dem von der Landesjustizverwaltung bestimmten elektronischen 

Informations- und Kommunikationssystem  erfolgt.  

  

Als Meier erfährt, daß Archie seinem Kollegen Schulz Prokura erteilt hat, beschließt er verärgert, sich 

einen neuen Job zu suchen. Seinen Weggang möchte er sich mit einem Abschiedsgeschenk versüßen. 

Deshalb nimmt er im Namen des Archie bei dessen Hausbank (B) ein zinsloses Darlehen in Höhe von 

8.000 EUR "zur Deckung eines Liquiditätsengpasses" auf. Die Darlehensunterlagen unterschreibt er 

mit "Meier ppa". Das Geld läßt er sich gleich in bar auszahlen.   

  

Das Darlehen hat eine Laufzeit von 2 Monaten und ist nach den Vertragsbedingungen am 30.04.2020 

zur Rückzahlung fällig. Am 5.5.2020 verlangt die Hausbank von Archie die Rückzahlung der 

Darlehenssumme.  

 

 FRAGE 2 

Muß Archie der Hausbank die Darlehenssumme in Höhe von 8.000 EUR zurückzahlen? 

  

  
 


